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STADT NEUBRANDENBURG 
 

                               Bebauungsplan Nr. 34 1. Änderung 
                            „Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm“  
                                      

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit: KEINE 
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
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1.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

12.06.09 (1.1) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Planungsziele 
 
Keine Hinweise 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Landesplanerische Bewertung 
 
Übereinstimmung mit den landesplanerischen Entwicklungszielen 
 
Laut Einzelhandelskonzept 15.04.09 ist Weitin, Stadtgebiet ohne eigenen Versor-
gungsbereich (im Gegensatz zu anderen Stadtteilen), als Ausnahme aufgeführt, d. h. 
die Ansiedlung eines Nahversorgers war zu prüfen. 
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1.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
12.06.09 (1.1) 

Die Fußläufigkeit ist nur ein Aspekt des Standortes. Die Lage ist geeignet sowohl die 
Wohn- als auch die Arbeitsbevölkerung im Stadtteil Weitin ausreichend zu versorgen. 
Daher ist der Standort bestens geeignet, um diese (derzeit fehlende) Nahversorgungs-
funktion zu etablieren. 
 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Neubrandenburg wie auch § 1 Abs. 6 Nr.4 BauGB 
stellen klar, dass Zentrale Versorgungsbereiche durch die Aufstellung oder Änderung 
von Bebauungsplänen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Zu diesem Zweck wurde 
eine fundierte Auswirkungsanalyse für die Bebauungsplanänderung im Stadtteil Wei-
tin erstellt. Die Analyse hat im Ergebnis festgestellt, dass die Etablierung der geplan-
ten Flächen zu keinen schädlichen Auswirkungen in den bestehenden Zentralen Ver-
sorgungsbereichen (v. a. Broda und Am Oberbach) führt. Da es sich um einen integ-
rierten Standort im Sinne der aktuellen Rechtsprechung wie auch der geltenden Pla-
nungsdeterminanten handelt, stehen vor allem die Verbesserung der wohnungsnahen 
(fußläufigen) Versorgung des Stadtteiles Weitin im Vordergrund; auch die Versorgung 
der Arbeitsbevölkerung ist dabei zu berücksichtigen. 
 
Die Begründung wird entsprechend der Auswirkungsanalyse ergänzt. 
 
Zu 3. Zusammenfassung 
 
Dem Vorhaben stehen keine Ziele der Raumordnung und Landesplanung entgegen. 
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1.2 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
19.06.09 (8.1) 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Für die Vorkommen betroffener Vogelarten im Plangebiet sind aufgrund ihrer Häu-
figkeit und Anpassungsfähigkeit keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Zu-
sätzliche Vogelnistplätze wurden nicht vorgefunden. Der Abriss der in der Planzeich-
nung dargestellten Gebäude wurde im Winter 2010 durch das Städtische Immobi-
lienmanagement (SIM) vorgenommen. Als Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen 
der Rauchschwalbe sind durch den Verursacher 3 Nisthilfen für Schwalben an den 
geplanten Gebäuden anzubringen.  
 
Für die stark gefährdete Art Zauneidechse befinden sich am Rand des Gewerbegebie-
tes großflächige Lebensräume großer bis sehr großer Bedeutung. Die Bedeutung des 
relativ „verinselt“ liegenden Plangebietes sowie vergleichbarer Biotope im Gewerbe-
gebiet ist dagegen für die Art relativ gering und besonders dadurch zu erklären, dass 
die Umgebungspopulation auf das Gewerbegebiet ausstrahlt. Eine Gefährdungssitua-
tion für die lokale Zauneidechsenpopulation im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG ist 
somit durch das Vorhaben nicht gegeben. 
 
Zur Beachtung des Artenschutzes wurde eine gutachterliche Stellungnahme des Pla-
nungsbüros Grünspektrum eingeholt, deren Ergebnisse im Text (Teil B) durch nach-
folgende Festsetzungen berücksichtigt werden: 

 Als Ausgleich für den Verlust der Brutplätze der Rauchschwalbe sind künstliche 
Nisthilfen im Verhältnis 1 : 1,5 (= 3 Nisthilfen) an den geplanten Gebäuden an-
zubringen. Ort und Art der Ausgleichsmaßnahme sollen in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 

 Auf den privaten Grünflächen sind vorhandene Gehölze und Brachen zum Zwe-
cke des Reptilienschutzes zu erhalten. Gehölzrodungen oder die Mahd der Brach-
flächen sind unzulässig. Die Randbereiche der südöstlichen Brachfläche sind mit 
heimischen Gehölzen zu bepflanzen. Die inneren Brachflächen sind offen zu las-
sen.  
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1.2 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

19.06.09 (8.1) 
 

Zur Vermeidung einer möglichen Tötung besonders geschützter Tierarten (Rauch-
schwalbe, Zauneidechse) und Beachtung des Artenschutzes werden die Empfehlun-
gen aus der gutachterlichen Stellungnahme als Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen.  
 
Als Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen der Rauchschwalbe sind an den ge-
planten Gebäuden oder einem anderen geeigneten Platz künstliche Nisthilfen anzu-
bringen.  
 
Unter Berücksichtigung vorgefundener Biotopstrukturen und Einzelfunde der Zaun-
eidechse  wird der Weidensaum entlang der nordöstlichen Plangrenze mit einer Brei-
te von 7 m sowie eine Grünfläche am südöstlichen Rand des Planungsgebietes als 
private Grünfläche und als Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft festgesetzt. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten, be-
sonnte Brachflächen sind als Lebensraum der Zauneidechse zu erhalten. Zur besseren 
Abschirmung der südöstlichen Grünfläche vor dem Gewerbebetrieb sollen die Rand-
bereiche mit heimischen Gehölzen bepflanzt werden.  
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1.2 Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Hinweise und Stellungnahmen 
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1.2 Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Hinweise und Stellungnahmen 
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1.2 Seite 5 Hinweise und Stellungnahmen  
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1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

26.05.09 (8.3) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Untere Naturschutzbehörde: Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 
 
Untere Wasserbehörde: Keine Hinweise. 
 
 
 



 

 11 
 
 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

12.05.09 (11.2) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die zuständigen Behörden werden beteiligt. 
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1.5 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

12.06.09 (15.2) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Unter Punkt 11.1 in der Begründung werden entsprechende Ausführungen zum Bo-
dendenkmalschutz gemacht. Der betroffene Bereich wird in der Planzeichnung dar-
gestellt. 
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1.5 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen  

 

 

 
 

12.06.09 (15.2) 
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1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

14.05.09 (15.3) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Unter Punkt 11.1 in der Begründung werden entsprechende Ausführungen zum Bo-
dendenkmalschutz gemacht. Der betroffene Bereich wird in der Planzeichnung dar-
gestellt. 
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2.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

05.06.09 (2.3) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Die verkehrstechnische Erschließung ist über die Friedrich-Schott-Straße vorgesehen. 
Die Grundstückszufahrt ist in der Planzeichnung dargestellt. 
 
Zu 2. bis 4. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da sie für das Planverfahren 
nicht relevant sind. 
 
Bei der Planung der OD Weitin sollte eine Querungshilfe für Fußgänger zur sicheren 
Erreichbarkeit der Bushaltestelle berücksichtigt werden. Sie würde auch für die fuß-
läufige Anbindung des Nahversorgers und weiterer Einrichtungen (Gaststätte, Mö-
belhaus) auf der nördlichen Seite der OD sinnvoll sein.  
Sie ist aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. Sie sollte bei dem Ausbau der 
Ortsdurchfahrt B 104 vom Straßenbaulastträger berücksichtigt werden. 
 
Zu 5. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Die Bauverbotszone wird als nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung einge-
tragen. 



 

 16 
 
 

2.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

 

 
 

05.06.09 (2.3) 
 

Zu 6. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Der Begriff „Umgehungsstraße“ wird durch „Umverlegung der Stavenhagener Straße“ 
ersetzt. 
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2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

14.05.09 (2.5) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
 
Mit den Festsetzungen im Bebauungsplan sind die Erschließungsmöglichkeiten dar-
gestellt. Die Begründung verfügt über keine Rechtsgrundlage, die eine möglicherwei-
se künftige Erschließung über die Stavenhagener Straße verhindern kann. 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Es existieren Fußgängerquerungen an den Knotenpunkten B 104/Otto-von-Guericke-
Straße/Barlachstraße und B 104/L 27/MSt 26.  
Eine weitere Fußgängerquerung zur sicheren Erreichbarkeit der Bushaltestelle wird 
als notwendig erachtet und würde auch für die Erreichbarkeit des Nahversorgers 
sowie anderer Einrichtungen auf der nördlichen Seite der OD Weitin sinnvoll sein.  
Sie ist aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. Sie sollte bei dem Ausbau der 
Ortsdurchfahrt B 104 vom Straßenbaulastträger berücksichtigt werden. 
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2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

30.06.09 (2.12) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
 
Der Ein- und Ausfahrtsbereich wurde außerhalb der geschützten Baumreihe festge-
setzt, um Konflikte mit dem Landesnaturschutzgesetz M-V zu vermeiden. 
 
Der Hinweis auf die Baugenehmigung ist nicht relevant für das Bebauungsplanver-
fahren. 
 
Zu 2. und 3.  Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Es existieren Fußgängerquerungen an den Knotenpunkten B 104/Otto-von-Guericke- 
Straße/Barlachstraße und B 104/L 27/MSt 26. Eine weitere Fußgängerquerung zur 
sicheren Erreichbarkeit der Bushaltestelle wird als notwendig erachtet und würde 
auch für die Erreichbarkeit des Nahversorgers sowie anderer Einrichtungen auf der 
nördlichen Seite der OD Weitin sinnvoll sein.  
Sie ist aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. Sie sollte bei dem Ausbau der 
Ortsdurchfahrt B 104 vom Straßenbaulastträger berücksichtigt werden. 
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2.4 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

05.06.09 4.4) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Stromversorgung - Keine Hinweise 
 
Gasverteilung- Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Das Leitungsrecht für die Hochdruckgasleitung wird in der Planzeichnung dargestellt. 
 
Trinkwasserversorgung- Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
Die Trinkwasserleitung DN 150 AZ befindet sich südlich, außerhalb des Plangebietes; 
sie bleibt deshalb unberücksichtigt. 
 
Die folgenden Hinweise werden in die Begründung aufgenommen: 
 
- Punkt 10.1 
  Die vorhandene Trinkwasserhausanschlussleitung PE-HD d 63 ist vor Baubeginn  
  vom Trinkwasserversorgungssystem zu trennen. 
- Punkt 10.2 
  Im Plangebiet kann eine Löschwassermenge von 96 m³/h zur Verfügung gestellt  
  werden. Ein darüber hinaus gehender Löschwasserbedarf ist über Zisternen,  
  Löschwasserbrunnen usw. abzusichern. 
 
Abwasserentsorgung - Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt. 
 
Der folgende Hinweis wird in die Begründung unter Punkt 10.1 aufgenommen: 
 
Bei der Bepflanzung mit Bäumen ist ein Pflanzabstand entsprechend DIN 18920 von 
mindestens 2,50 m zwischen der Stammachse und der Außenkante von Leitungen  
einzuhalten. Weiterhin ist ein Hilfsblatt ATV-H162 zu beachten. 
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2.4 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
05.06.09 (4.4) 

 
 
Medianet KFW GmbH - Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Das Leitungsrecht für das Lichtwellenleiterkabel wird in der Planzeichnung darge-
stellt. Es befindet sich im selben Bereich wie die Hochdruckgasleitung. 
In der Begründung Punkt 10.5 wird ergänzt: 
 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes befindet sich ein Leitungsrohr, das mit einem 
Lichtwellenleiterkabel bestückt ist. Es befindet sich im gleichen Verlauf wie die Hoch-
druckgasleitung und ist damit ebenfalls mit einem Leitungsrecht gesichert. 
 
 



 

 21 
 
 

 

2.5 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

22.06.09 (13.2) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt  
 
Zu 1.  Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Laut Einzelhandelskonzept 15.04.09 ist Weitin, Stadtgebiet ohne eigenen Versor-
gungsbereich (im Gegensatz zu anderen Stadtteilen), als Ausnahme aufgeführt, d. h. 
die Ansiedlung eines Nahversorgers war zu prüfen. 
 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Neubrandenburg wie auch § 1 Abs. 6 Nr. 4 
BauGB stellen klar, dass Zentrale Versorgungsbereiche durch die Aufstellung oder 
Änderung von Bebauungsplänen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Zu diesem 
Zweck wurde eine fundierte Auswirkungsanalyse für die Bebauungsplanänderung im 
Stadtteil Weitin erstellt. Die Analyse hat im Ergebnis festgestellt, dass die Etablierung 
der geplanten Flächen zu keinen schädlichen Auswirkungen in den bestehenden 
Zentralen Versorgungsbereichen (v. a. Broda und Am Oberbach) führt. Da es sich um 
einen integrierten Standort im Sinne der aktuellen Rechtsprechung wie auch der 
geltenden Planungsdeterminanten handelt, stehen vor allem die Verbesserung der 
wohnungsnahen (fußläufigen) Versorgung des Stadtgebietsteiles Weitin im Vorder-
grund; auch die Versorgung der Arbeitsbevölkerung ist dabei zu berücksichtigen. 
 
Der geplante Standort in Weitin verbessert die wohnungsnahe Versorgungsfunktion 
für die dort ansässige Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Er widerläuft ferner nicht den 
Ausweisungen innerhalb des Zentrenkonzeptes, sondern besticht durch die Lage als 
Bindeglied zwischen Wohnbereichen und Gewerbebereichen innerhalb Weitins. 
 
 
Zu 2. Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
Die Begründung wird entsprechend der Auswirkungsanalyse geändert bzw. ergänzt. 
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2.5 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 

 
 

22.06.09 (13.2) 
 
 
Der geplante Nahversorgungsstandort im Sondergebiet Einzelhandel wird mit den 
Festschreibungen gemäß Neubrandenburger Liste versehen. Punkt 1.2 im Text (Teil B) 
wird entsprechend geändert. 
 
Im Einzelhandelskonzept ist der Standort als Dezentraler Fachmarktstandort zu füh-
ren, da keine Ableitung hin zu einem D-Zentrum getroffen werden kann. 
 
. 
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3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

12.06.09 (18.4) 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Laut Einzelhandelskonzept 15.04.09 ist Weitin, Stadtgebiet ohne eigenen Versor-
gungsbereich (im Gegensatz zu anderen Stadtteilen), als Ausnahme aufgeführt, d. h. 
die Ansiedlung eines Nahversorgers war zu prüfen. 
 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Neubrandenburg wie auch § 1 Abs. 6 Nr. 4 
BauGB stellen klar, dass Zentrale Versorgungsbereiche durch die Aufstellung oder 
Änderung von Bebauungsplänen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Zu diesem 
Zweck wurde eine fundierte Auswirkungsanalyse für die Bebauungsplanänderung im 
Stadtteil Weitin erstellt. Die Analyse hat im Ergebnis festgestellt, dass die Etablierung 
der geplanten Flächen zu keinen schädlichen Auswirkungen in den bestehenden 
Zentralen Versorgungsbereichen (v. a. Broda und Am Oberbach) führt. Da es sich um 
einen integrierten Standort im Sinne der aktuellen Rechtsprechung wie auch der 
geltenden Planungsdeterminanten handelt, stehen vor allem die Verbesserung der 
wohnungsnahen (fußläufigen) Versorgung des Stadtteiles Weitin im Vordergrund; 
auch die Versorgung der Arbeitsbevölkerung ist dabei zu berücksichtigen. 
 
Hierzu werden vertiefende Ausführungen aus der Auswirkungsanalyse in der Begrün-
dung ergänzt. 
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4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

27.05.09 (8.2) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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5.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
27.05.09 (4.1) 

 
 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 
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5.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

15.05.09 (4.3) 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 
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 1.1                                     Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Gemeinde Blankenhof 26.05.09 (2.1) 

 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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 1.2                                     Hinweise und Stellungnahmen  Hinweise und Stellungnahmen 
 

 

 
Gemeinde Woggersin 25.05.09 (2.7) 

 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.3                                     Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Gemeinde Wulkenzin 19.05.09 (2.8) 

 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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1.4                                     Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Gemeinde Zirzow 19.05.09 (2.9)  

 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 

 


	      III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

